
I. Angebot 

1. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd 
maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nur im Rahmen des Angebotsverfah-
rens zugänglich gemacht werden. 

2. Der Besteller übernimmt für die von ihm beizubringenden Unterlagen, wie Zeichnungen, Lehren, Muster oder dgl., die alleinige 
Verantwortung. Der Besteller hat dafür einzustehen, dass von ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen in Schutzrechte Dritter 
nicht eingreifen. Der Lieferer ist dem Besteller gegenüber nicht zur Prüfung verpflichtet, ob durch Abgabe von Angeboten auf-
grund ihm eingesandter Ausführungszeichnungen im Falle der Ausführung irgendwelche Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
Ergibt sich trotzdem eine Haftung des Lieferers, so hat der Besteller ihn schadlos zu halten. 

3. Muster werden nur gegen Berechnung geliefert. 

II. Umfang der Lieferung 

1. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebots des 
Lieferers mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vor-
liegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. 

III. Preis und Zahlung 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung grundsätzlich ab Werk einschließlich Verladung im Werk ohne Verpackung. 
Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung gelten für die Zahlungskonditionen die Regelungen im Angebot. 

3. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Be-
stellers sind nicht statthaft. 

4. Bei Zahlungsverzug sind gemäß Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen vom 30.03.2000 Verzugszinsen in Höhe von 
5 % über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskont-satz-Überleitungsgesetzes vom 09.06.1998 zu zahlen. Die Geltendmachung 
weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. Gegenüber Unternehmern gilt ein Zinssatz von 8 % über dem 
Basiszinssatz der EZB.

IV. Lieferzeit

1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand am vertrag-lichen Einsatzort angeliefert bzw. bei 
witterungsbedingt am Einsatzort nicht möglicher Anlieferung die Lieferbereitschaft mitgeteilt wurde. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämp-fen, insbesondere Streik und Aus-
sperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernis-se, die außerhalb des Willens des Lieferers liegen, soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies 
gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. 

 Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden 
Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen der Lieferer dem Besteller baldmöglichst 
mitteilen. 

4. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
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V. Gefahrübergang und Entgegennahme

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillie-
ferungen erfolgen. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüg-
lich nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei 
Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern.
Transportmittel und Transportwege sind mangels besonderer Weisung unserer Wahl überlassen.

 Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch den Lieferer gegen versicherbare Risiken versichert.

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Ver-
sandbereitschaft an auf den Besteller über; jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die 
Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 

3. Teillieferungen sind zulässig. 

VI. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis sämtliche Forderungen des Lieferers gegen den Be-
steller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später 
abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Lieferers in 
eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berech-
tigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung des Gegenstandes durch den 
Lieferer liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies der Lieferer ausdrücklich schriftlich erklärt hat. Bei Pfändungen 
oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 

2. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch dem Lie-
ferer bereits jetzt alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer 
oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt, so 
lange er sich vertragstreu verhält und keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt. 

 Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferer, 
die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und 
keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Der Lieferer kann sonst verlangen, dass der Besteller ihm die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die dem Lieferer nicht 
gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen Lieferer und Besteller 
vereinbarten Lieferpreises als abgetreten. 

3. Wenn die Sicherheiten des Lieferers den realisierbaren Wert der Forderungen um 20 % übersteigen, muss der Lieferer die 
übersteigenden Forderungen freigeben. 

4. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sons-
tige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.

5. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlag-
nahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 

VII. Haftung für Mängel der Lieferung 

 Für Mängel der Lieferung haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche und unter Berücksichtigung der Regelungen 
in Abschnitt X wie folgt: 

1. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, räumt der Lieferer eine Gewährleistungsfrist von 12 Monaten bei sachgemäßem Ein-
satz im Rahmen der vorgegebenen Parameter nach Einbau der Anlage durch den Lieferer und Abnahme der Anlage durch den 
Besteller  ein.
Für eine Abnutzung von Verschleißteilen, wie z.B. Dichtungen, Lager, abrasiver Verschleiß beim Korrosionsschutz, Transport-
ketten, Zahnstangen, Reißleisten am Rechenreiniger etc. übernehmen wir keine Haftung/Gewährleistung.
Die Feststellung von Mängeln ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Er hat dem Lieferer Gelegenheit zur Untersu-
chung des Schadensfalls zu geben. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Für Mängel des vom Besteller angelieferten 
Materials haftet der Lieferer nur, wenn er bei Anwendung fachmännischer Sorgfalt die Mängel hätte erkennen müssen.  
Mängelansprüche entstehen nicht, wenn der Fehler zurückzuführen ist auf Verletzung von Bedienungs- bzw. Wartungsvor-
schriften oder Nichtbeachtung der Leistungsparameter, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder 
nachlässige Behandlung und natürliche Abnutzung bzw. Verschleiß sowie vom Besteller oder Dritten vorgenommene Eingriffe 
in den Liefergegenstand.

 Bei Fertigung nach Zeichnung des Bestellers haftet  der Lieferer nur für die zeichnungsmäßige Ausführung.



2. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien müssen ausdrücklich schriftlich im Einzelnen als solche bezeichnet werden.

3. Es wird ebenfalls keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind, 

 • fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, 

 • ungeeignete Betriebsmittel und Werkzeuge, 

 •  chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden  des Lieferers zurückzuführen 
sind.

4. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen 
hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer 
von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnis-
mäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Mangels 
im Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz 
der notwendigen Kosten zu verlangen. 

5. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer - insoweit sich 
die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes, einschließlich des Einbaus am Einsatzort. Im 
Übrigen trägt der Besteller die Kosten.

6. Für das Ersatzstück und die nachgebesserten Teile beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate; sie läuft mindestens aber bis 
zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. 

7. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß, ohne vorherige Genehmi-gung des Lieferers, vorgenommene 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. 

8. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Hierzu gehören auch Ansprüche aus ausfallender bzw. reduzierter Energiegewin-
nung. 

 Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter sowie bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer – außer in den Fällen des Vorsatzes und der gro-
ben Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter - nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden.

 Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstan-
des für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen 
von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, einen Besteller gegen 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern. 

VIII. Haftung für Nebenpflichten 

 Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Aus-
führung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenver-
pflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – nicht vertragsgemäß verwendet 
werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte VII und IX entspre-
chend.

IX. Verwendung von Fertigungsmitteln, Zeichnungen und vertraulichen Angaben des Bestellers

 Modelle, Matrizen, Zeichnungen, Muster, Fertigungsmittel, ebenso vertrauliche Angaben, die dem Lieferer vom Besteller 
zur Verfügung gestellt werden oder an deren Kosten sich der Besteller maßgeblich beteiligt, dürfen nur für die Erfüllung des 
jeweiligen Vertrages mit dem Besteller und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Bestellers für eigene Zwecke des 
Lieferers und für Lieferungen an Dritte verwendet werden.

X. Recht des Bestellers auf Rücktritt und sonstige Haftung des Lieferers 

1. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferer – unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller 
lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten 
ausgeschlossen.



X.  Allgemeine Bestimmungen

 Soweit eine Haftung des Lieferers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund gegeben ist, beschränkt sich diese auf höchstens 
5 % vom Wert der betroffenen Liefermenge. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des 
Inhabers oder leitender Angestellter, bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften 
und in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden 
an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Dabei sind jedoch die wirtschaftlichen Gegebenheiten des Lieferers, Art, 
Umfang und Dauer der Geschäftsverbindung, etwaige Verursachungs- und/oder Verschuldensbeiträge des Bestellers nach 
Maßgabe des § 254 BGB und eine besonders ungünstige Einbausituation des Lieferteils angemessen zu Gunsten des Lieferers 
zu berücksichtigen. Ersatzleistungen, Kosten und Aufwendungen, die der Lieferer tragen soll, müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert des Lieferteils stehen.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort für die Lieferung und für alle übrigen Vertragspflichten einschließlich der Zahlung ist Renchen. 

2. Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch für Klagen aus Wechsel- und Urkundenprozess gilt das Amtsgericht Oberkirch als 
vereinbart. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausge-
schlossen.

4. Durch eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt.
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